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Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Frau Abgeordnete June Tomiak (GRÜNE),
Herrn Abgeordneten Benedikt Lux (GRÜNE) und
Frau Abgeordnete Oda Hassepaß (GRÜNE)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23824
vom 9. September 2025
über Kürzungen im Umweltbereich II: Gewässerschutzaufgaben der
Wasserbetriebe

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus
eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine
sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Wasserbetriebe um
Stellungnahme gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt
ist. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen
wiedergegeben.

Frage 1:

Welche Maßnahmen sollen im Rahmen des Gewässergütebauprogramms (bisher bezuschusst mit
Haushaltstitel 89101 des Kapitels 0720 „Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für
Gewässergütemaßnahmen für besseren Gewässerschutz“) umgesetzt werden, welche befinden
sich in der Umsetzung, und welche wurden bereits umgesetzt? Bitte tabellarisch auflisten mit den
geschätzten oder tatsächlichen Kosten, dem Umsetzungsstand, dem geplanten
Fertigstellungstermin und dem voraussichtlichen Einfluss auf die Gewässerqualität.

Frage 3:

In welcher Höhe haben die Berliner Wasserbetriebe Mittel für die bereits umgesetzten Maßnahmen
investiert?

Antwort zu 1 und 3:

Die Berliner Wasserbetriebe verweisen für die Antworten auf die folgenden
Tabellen:
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Die Tabellen enthalten alle abgeschlossenen, laufenden und geplanten
Maßnahmen. Unter den geplanten Maßnahmen sind auch Maßnahmen bereits
enthalten, die bisher durch den Haushaltstitel 89101 des Kapitels 0720 noch nicht
abgedeckt sind bzw. waren. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Maßnahmen
im Trennsystem zu 100 % durch das Land Berlin zu tragen sind.

Frage 2:

Welche Maßnahmen sind darüber hinaus notwendig, um die Ziele des
Gewässergütebauprogramms zu erreichen? Wie hoch schätzt der Senat die Kosten hierfür ein?

Antwort zu 2:

Zur Erreichung der Ziele ist ein Anschlussprogramm erforderlich. Dazu gibt es bereits
umfassende konzeptionelle und teilweise planerische Vorarbeiten für das
Mischsystem wie auch für das Trennsystem. Die Tabellen enthalten bereits erste
Maßnahmen für ein Anschlussprogramm. Eine Konkretisierung der Projekte für ein
darüber hinaus gehendes Programm kann erst erfolgen, wenn die
Finanzierungsgrundlagen für Planung und Umsetzung gegeben sind. Die Kosten für
ein Anschlussprogramm werden zunächst auf ca. 105 Mio.€ geschätzt, wobei ein
erreichbarer Mittelabfluss von 7 Mio. € pro Jahr über 15 Jahre als realistisch
eingeschätzt wird.

Frage 4:

Werden für Gewässergütemaßnahmen auch EU-Mittel, z.B. aus dem EFRE Programm verwendet?
Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn nein, wieso nicht?
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Antwort zu 4:

Es werden bisher keine EU-Fördermittel eingesetzt, da die Förderprogramme
andere Schwerpunkte haben und die Förderrichtlinie eine Förderung ausschließt.

Berlin, den 30.09.2025

In Vertretung

Andreas Kraus
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt


